
 

 

 Datenschutzinformation zum Antrag auf    
Leistungen der begleitenden Hilfe an Arbeitgeber 
 
Nachfolgend informieren wir Sie über die Datenverarbeitung, die im Rahmen eines Antrags auf 
Leistungen der begleitenden Hilfe erfolgt. Sollten Sie den Antrag über den Onlinedienst 
www.service.bremen.de oder direkt über https://serviceportal.hamburg.de stellen wollen, dann 
beachten Sie bitte auch die allgemeinen Informationen, die Ihnen bei der Anmeldung zur Online-
Service-Infrastruktur gegeben werden.  
 
Wer ist die verantwortliche Stelle?  
 
Für den Antrag auf Leistungen der begleitenden Hilfe datenschutzrechtlich verantwortlich ist das  
 
Amt für Versorgung und Integration Bremen (AVIB) 
-Integrationsamt-  
Doventorscontrescarpe 172 D 
28195 Bremen 
 
E-Mail: office.integrationsamt@avib.bremen.de 
 
Zu welchem Zweck verarbeiten wir personenbezogene Daten?  
 
Ihre Daten werden verarbeitet, um Ihren Antrag auf Leistungen der begleitenden Hilfe in Erfüllung 
unserer gesetzlichen Aufgabe bearbeiten zu können.  
 
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist Art. 6 Abs. 1 c)    
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), §§ 67a ff Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) in 
Verbindung mit § 185 Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - (SGB IX) in Verbindung mit der 
Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung (SchwbAV). 
 
Welche personenbezogenen Daten werden von uns verarbeitet?  
 
Wir erheben und verarbeiten nur die Daten, die zur Aufgabenerfüllung zwingend erforderlich sind. 
Hierzu gehören insbesondere die in dem jeweiligen Antrag anzugebenden Informationen.  
 
Ihre Angaben sind freiwillig. Wenn Sie keine Angaben oder keine vollständigen Angaben machen, 
kann dies dazu führen, dass beantragte Leistungen möglicherweise ganz oder teilweise 
abgelehnt werden. 

 
Weitergabe Ihrer Daten an Dritte  
 
Wir übermitteln Ihre Daten nur dann an Dritte, wenn dies zur Erfüllung unserer gesetzlichen 
Aufgaben erforderlich ist, wir zur Übermittlung gesetzlich verpflichtet sind oder Sie ausdrücklich 
eingewilligt haben.  
 
Zur Prüfung der Zuständigkeit ist es möglich, dass wir Rehabilitationsträger, beispielsweise die 
Agentur für Arbeit oder die Deutsche Rentenversicherung, kontaktieren. Diese erhalten dann die 
erforderlichen Unterlagen und sind zur Wahrung des Datenschutzes verpflichtet. 
 
Zum Zweck der Zahlungsabwicklung werden Ihre hierfür erforderlichen Daten der 
Landeshauptkasse Bremen übermittelt. 
 
 
 
 
 



 

 

Wie werden Ihre Daten gespeichert und wie lange speichern wir Ihre Daten?  
 

Die von Ihnen gemachten Angaben speichern wir elektronisch und in Papierform. Ihre Daten 
werden gelöscht, wenn diese zur Erfüllung der gesetzmäßigen Aufgaben nicht mehr erforderlich 
sind und die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind.  
 
 
Welche Rechte haben Sie?  

 
• Sie können von uns Auskunft über Ihre Daten verlangen, die wir gespeichert haben.  
 
• Sie können von uns eine kostenlose Kopie dieser Daten verlangen.  
 
• Sie können von uns verlangen, Ihre Daten zu berichtigen, wenn sie unrichtig sind. 
 
• Sie können von uns verlangen, Ihre Daten zu vervollständigen, wenn sie unvollständig sind.  
 
• Sie können von uns verlangen, Ihre Daten zu löschen, wenn wir sie nicht mehr benötigen. Dies 
könnte insbesondere dann der Fall sein, wenn Sie Ihren Antrag zurücknehmen oder der 
Verarbeitung Ihrer Daten widersprechen. 
 
 • Sie können von uns verlangen, die Verarbeitung Ihrer Daten einzuschränken. Das können 
Sie insbesondere dann tun, wenn Sie verlangt haben, Ihre Daten zu berichtigen und noch nicht 
geklärt ist, ob die Daten tatsächlich unrichtig sind.  
 
• Sie können Ihre Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer Daten jederzeit widerrufen. Der Widerruf 
gilt aber nicht rückwirkend. Er macht die vor dem Widerruf stattgefundene Verarbeitung Ihrer 
Daten nicht rechtswidrig.  

 
• Sollten Sie der Ansicht sein, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden Daten gegen 
datenschutzrechtliche Bestimmungen verstößt, haben Sie das Recht auf Beschwerde bei einer 
Aufsichtsbehörde. Für das Bundesland Bremen ist die zuständige Aufsichtsbehörde:  
 
Die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit  
Herr Timo Utermark  
Arndtstraße 1  
27570 Bremerhaven  
Tel.: 0421 361 2010 oder 0471 5962010 Fax: 0421 49618495  
E-Mail: office@datenschutz.bremen.de 
 
Kontaktdaten der behördlichen Datenschutzbeauftragten des AVIB:  
 
Sie können sich bei Fragen oder Beschwerden zum Thema Datenschutz auch jederzeit an die 
Datenschutzbeauftragte des AVIB wenden. Die Kontaktdaten lauten:  
 
Frau Marion Bünning  
Tel.: 0421 361 5230  
E-Mail: marion.buenning@avib.bremen.de 


